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Verhältnissen jedes einzelnen Kantons
oder jeder Gemeinde gerecht werden.
Das Bemühen um gegenseitiges
Verständnis und das Bewusstsein um das
gemeinsame Ziel sollten uns aber über
diese Schwierigkeiten hinweghelfen.
Der Schweizerische Bund für
Zivilschutz wird seine Tätigkeit unter neuer

Leitung fortsetzen. Wir sind überzeugt,
dass es ihm gelingen wird, auch weiterhin

massgebend dazu beizutragen, den
Gedanken des Zivilschutzes, den Glauben

an dessen Notwendigkeit und die
Zuversicht in die von ihm gebotenen
Schutzmöglichkeiten in unserem Volke
zu verbreiten und zu verankern. Durch

die Schaffung eines klaren, weitsichtigen

Informationskonzeptes werden
neue Wege beschritten. Dies ist zu
begrüssen. Die beste Anerkennung und
Würdigung dieser Bestrebungen liegt in
deren Unterstützung durch möglichst
viele und auch neu zu gewinnende
Sektionen und Einzelmitglieder.

Der leider im letzten Augenblick an der Teilnahme verhinderte Vorsteher des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements, dem auch das Bundesamt für Zivilschutz untersteht, Bundesrat
Dr. Kurt Furgler, richtete an die 20. Delegiertenversammlung des SBZ im Kantonsratssaal in
Weinfelden am 28. September 1974 folgendes Telegramm:

dem scheidenden zentralpraesidenten herzlichen dank
seinem nachfolger glueck und erfolg und allen delegierten
des schweizerischen bundes fuer ziviischutz dank fuer ihren
wertvollen einsatz im dienste unserer Landesverteidigung

kurt furgler bundesrat

öberlassen^^Sie

hDstrn
Wir sind eine Spezialfirma für Zivilschutz- und Militärunterkünfte.

In unseren eigenen Werkstätten konzipieren und

konstruieren wir formschöne und praktische 2- und 3stöcki-

ge Kajütenbetten, Tische, Stühle, Gestelle, Schränke etc.
Wir beraten Sie gerne schon bei der Planung. Profitieren
Sie von unsern Erfahrungen in Zivilschutzangelegenheiten.
Detaillierte Unterlagen durch:

hOSlPO Hochstrasser AG, 8630 Rüti/ZH, Postfach

055/31 17 72

Finger und Hände
wachsen
nicht nach

Handschuhe mit
geschweißten

Maschen, vernickelt,
Nylon-Schließbänder

2 Finger, 3 Finger
und 5 Finger

Finger und Hände
sind unersetzlich
Handschuhe aus

Metallgliedern bieten
maximalen Schutz

Unterlagen
auf Anfrage bei :

METAL CHAINEX
30, rue de Gramont

F 75002 Paris
Tél. : 742-07-41
Télex : 22490-F
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